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Zur Anfrage der Abgeordneten Maria STANGL und GanG.sen 
vom 9.2.1983 unter der Kr. 2439/J, betreffend den Ausbau 
des Warn ... und Alarmdienstes (Funkeirenensteuerung) nehme 
ich wie folgt Stellung: 

Zu Punkt 1: 

Die 6sterreichische Bundesregierang hat mit Beechluß vom 
7. August 1979 ein Verhandlungskomite. des Bundes beauf
tragt , mit den Vertretern der Länder Uber den Abschluß 
eines Abkommens nach Artikel 15a B-VG betreffend die Er
richtung und den Betrieb eines auf die FuDkfernaus16sUDg 
der vorhandenen und noch anzuschaffenden Sirenen gestUtzten 
gemeinsamen Warn- und Alarmsystems aller Gebietskörper
schaften zu beraten. In bisher 3 Beratungen, zuletzt sm 
12. Juli 1982, wurde eine weitgehende Einigung Uber den: 
in Betracht kommenden Vertragstexterzielt. Die letzte 
Gegenäußerung des Bundes zu dem Entwurf der Länder führte 
zu einem Beschluß der Landesfinanzreferenten vom 12.11.1982, 
in dem in den 2 noch offenen Punkten eine divergierende 
Auffassung der Länder festgestellt wurde. Gegenwärtig wird 
versucht, die 2 noch offenen Probleme, betreffend Zurech
nung bisheriger Investitionen auf die vereinbarte Drittel
teilung, zu l6sen. 
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D~T Z~itp~ ~@T F@rtigst~ll~g h~ ~@m T~~in des 
Ab!'&ehlumlira~ räl!tm Llrto ~5a B=VG c§1~~ VIilX"t~~1m abo 

Eil i8t an ®m'il F®rtigmi;@llung ~@X"ha.lb ~ixM~r Frist von 
10 JahrqjD ~«lacht .. Allcaniingw 1mt die Einhaltung dieser 

Frist auch w@n der Finanzierung und vom Beginn des Aus

baues in den. Bundesländern abhängig" 
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